
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2013/6/13 28R28/13p;
28R29/13k; 28R30/13g, ebenso: OLG

Wien 9.7.2013, 28R205/13t,
28R206/13i,

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.2013

Norm

UGB §283

Rechtssatz

Mit der Erstverhängung einer Zwangsstrafe darf nicht zugleich auch schon eine Folgestrafe verhängt werden.

Entscheidungstexte

28 R 28/13p

Entscheidungstext OLG Wien 13.06.2013 28 R 28/13p
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